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An die  
Damen und Herren 
der Stadtverordnetenversammlung  
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Woelk 
Tel. 05 61/7 87-12 23 
Fax 05 61/7 87-21 82 
E-Mail: Heidi.Woelk@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 19. Januar 2012 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 8. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 
 
 

Montag, 30. Januar 2012, 16:00 Uhr, 
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung I 
 
1. Einführung von Stadtverordneten 
 
2. Mitteilungen 
 
3. Vorschläge der Ortsbeiräte 
 
4. Fragestunde 
 
5. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XVI - Kassel Bettenhausen - 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.293 -  

 
6. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk VIII - Kassel Harleshausen - 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.294 -  

 
7. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 "An der Söhrebahn" 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.296 - *) 

 
8. Keine Rüstungsexporte aus Kassel 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 
- 101.17.164 - und Änderungsantrag der Fraktion B90/Grüne 
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9. Sofortiger Bau-, Ausschreibungs- und Vergabestopp für den Neubau des 

Flughafens Kassel Calden 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.180 -  

 
10. Dezentrale Bürgerbüros erhalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 
- 101.17.189 -  

 
11. Kommunale Abfall-Hoheit im Kreislaufwirtschaftsgesetz absichern 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 
- 101.17.255 -  

 
 
Tagesordnung II (ohne Aussprache) 
 
12. Bebauung Henschelgarten 

Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter/in des Eingabeausschusses: Stadtverordneter Volker Zeidler 
- 101.17.231 -  

 
13. Winterdienst 

Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter/in des Eingabeausschusses: Stadtverordneter Joachim Schleißing 
- 101.17.250 -  

 
14. documenta-Zentrum 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: N.N. 
- 101.17.261 - *) 

 
15. Prüfauftrag zur Gründung einer "Internationalen Schule" 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 
Stadtverordnete Weber 
- 101.17.267 - und Änderungsanträge der Fraktionen B90/Grüne und CDU 

 
16. Renaturierung Fließgewässer 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: N.N. 
- 101.17.272 - *) 

 
17. Energieeffiziente Sanierung und Einsatz erneuerbarer Energien für städtische 

Liegenschaften 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: N.N. 
- 101.17.279 - *) 
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18. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechnung der Gastschulbeiträge und 

Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern des Landkreises 
Kassel und der Stadt Kassel im Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-
Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, 
Berufliche Schule des Landkreises Kassel 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 
Stadtverordnete Bergmann und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.283 - *) 

 
19. Nutzung Hallenbad Ost 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.284 - *) 

 
20. Attraktivierung Rainer-Dierichs-Platz 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.285 - *) 

 
21. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 114 g Abs. 1 HGO für das Jahr 2011; - Liste 14/2011 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Rönz 
- 101.17.289 -  

 
22. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/7 

"Frankfurter Straße 174" (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.295 - *) 

 
23. Stellplatzsatzung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.298 - *) 

 
24. Finanzierbarkeit des Ankaufs von Wohnstadt-Wohnungen durch die GWG 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Dr. Behschad 
- 101.17.302 -  

 
25. Nutzung der Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Hartig 
- 101.17.304 -  

 
26. Museumskonzept für die "Grimm-Welten" 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: N.N. 
- 101.17.311 - *) 
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27. Grabsteine vom Altstädter Friedhof im Hessischen Landesmuseum 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: N.N. 
- 101.17.312 - *) 

 
28. Glasrelief Kassel des Graphikers und Künstlers Dieter von Andrian 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: N.N. 
- 101.17.313 - *) 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Petra Friedrich 
Stadtverordnetenvorsteherin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Die Beschlussempfehlungen erhalten Sie am 30. Januar 2012 



 

 (&) 
 
Kassel, 2. Februar 2012 

 
 

Niederschrift 
 

über die 8. öffentliche Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung am 
Montag, 30. Januar 2012, 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 
 
 
 
Anwesende:  Siehe Anwesenheitsliste 
 
 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 19. Januar 2012 
ordnungsgemäß einberufene 8. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, begrüßt die 
Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Stadtverordnetenversammlung der Verstorbenen Livia 
von Vassko. Livia von Vassko ist am 10. Januar verstorben. Sie gehörte der 
Stadtverordnetenversammlung als Mitglied der CDU-Fraktion von Juli 1984 bis März 1985 und 
Januar 1992 bis März 1993 sowie dem Ortsbeirat Harleshausen von 1989 bis 1993 an. Darüber 
hinaus engagierte sie sich von 1993 bis 1997 als Stadträtin zum Wohl der Stadt. Die Stadt Kassel 
wird Livia von Vassko ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
 
Stadtverordneter Geselle beantragt die Erweiterung der Tagesordnung I um den gemeinsamen 
Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und FDP betr. Klärung Medienöffentlichkeit, 
101.17.335. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Stadtverordneter Petersen 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den gemeinsamen 
Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und FDP betr. Klärung 
Medienöffentlichkeit, 101.17.335, wird zugestimmt. 

 
 
Vorsitzende Friedrich stellt fest, dass sie den gemeinsamen Antrag nach Tagesordnungspunkt 10 
aufrufen wird. 
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Stadtverordneter Bayer, Piraten, beantragt den Tagesordnungspunkt 
12. Bebauung Henschelgarten 
 Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
 - 101.17.231 - 
von der Tagesordnung II in die Tagesordnung I zu übernehmen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Stadtverordnete Bayer, Petersen und Häfner 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: CDU 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag von Stadtverordneten Bayer, Piraten, auf Übernahme des 
Tagesordnungspunktes 12 von der Tagesordnung II in die Tagesordnung I wird 
zugestimmt. 

 
Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass sie den Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung I der 
nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung aufnehmen wird. 
 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Kasseler Linke, beantragt den Tagesordnungspunkt 
24. Finanzierbarkeit des Ankaufs von Wohnstadt-Wohnungen durch die GWG 
 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.302 - 
von der Tagesordnung II in die Tagesordnung I zu übernehmen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: Stadtverordnete Bayer und Petersen 
den 

Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler 
Linke, auf Übernahme des Tagesordnungspunktes 24 von der Tagesordnung II in die 
Tagesordnung I 
wird abgelehnt. 

 
 
Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 
 
 

Tagesordnung I 
 
1. Einführung von Stadtverordneten 
 
Herr Christof Nolda und Herr Bathon sind zum 31. Dezember 2011 aus der 
Stadtverordnetenversammlung ausgeschieden. 
 
Entsprechend den Wahlvorschlägen der Parteien sind ab 1. Januar 2012 als nächste gewählte 
Bewerber in die Stadtverordnetenversammlung nachgerückt 
 
für die Fraktion B90/Grüne 
 Frau Dorothee Köpp 
 
für die CDU-Fraktion 
 Herr Bodo Schild. 
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2. Mitteilungen 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass Herr Michael Bathon (CDU)  
sein Mandat in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Kassel zum 
24. Januar 2012 niedergelegt hat.  
Als Wahlleiterin für die Wahl der Mitglieder der Stadt Kassel in die Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes Kassel stellt sie sein Ausscheiden und das seines persönlichen 
Vertreters, Herrn Bernd-Peter Doose, fest. 
 
Entsprechend dem Wahlvorschlag der CDU-Fraktion vom 10. Mai 2011 rückt nach als Mitglied 

 Bernd-Peter Doose 
 

und als dessen persönlicher Vertreter 
 Dominique Kalb 

 
3. Vorschläge der Ortsbeiräte 
 
Es liegen keine Vorschläge der Ortsbeiräte vor. 
 
 
4. Fragestunde 
 
Die Fragen Nr. 89 bis 92 und die Fragen Nr. 94 bis 105 sind beantwortet. Die Frage Nr. 93 wird für 
die nächste Sitzung vorgemerkt. Die Frage Nr. 103 wird mit Hinweis auf § 13 (2) der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung zurückgewiesen, da sie 
Tagesordnungspunkt 10, betr. Dezentrale Bürgerbüros erhalten, 101.17.189, der heutigen 
Tagesordnung betrifft. 
 
 
 

5. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XVI - Kassel Bettenhausen - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.293 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn  
 Bernd Weber, geb. am 08.07.1943 in Kassel 
 Beruf: Rentner, wh. Fasanenweg 37, 34123 
 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk XVI  
 - Kassel-Bettenhausen - für die nächste Amtsperiode." 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XVI 
- Kassel Bettenhausen -, 101.17.293, wird zugestimmt. 
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6. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk VIII - Kassel Harleshausen - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.294 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn  
 Gösta Ehrhardt, geb. am 16.09.1944 in Greifenhagen  
 Beruf: Rentner, wh. Firnskuppenstraße 7, 34128 
 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk VIII - Kassel- 
 Harleshausen - für die nächste Amtsperiode." 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk VIII 
- Kassel Harleshausen -, 101.17.294, wird zugestimmt. 

 
 

7. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 "An der Söhrebahn" 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.296 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 An der Söhrebahn und der 
Behandlung der Anregungen wird zugestimmt. 
 
Folgenden Anregungen wird gefolgt: 
Ziffern 3.1, 5.4, 7.1, 8.1, 10.1 

 
Folgenden Anregungen wird nicht gefolgt: 
Ziffern 1.1, 1.3, 8.2, 9.1, 9.8, 10.2 

 
Folgende Anregungen werden als Hinweis zur Kenntnis genommen: 
Ziffern 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 9.5, 9.7 
 
Folgende Einwände, Bedenken und Hinweise werden zurückgewiesen: 
Ziffern 5.3, 9.2 - 9.4, 9.6, 9.9, 9.10a – 9.10d 

 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 An der Söhrebahn wird nach 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 "An der 
Söhrebahn" (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung), 
101.17.296, wird zugestimmt. 

 
 

8. Keine Rüstungsexporte aus Kassel 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.164 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung unterstützt den Aufruf „Keine Panzer aus Kassel! 
Stoppt den Rüstungsexport nach Saudi Arabien!“ verschiedener Kasseler Initiativen, in 
dem sich gegen die vom Bundessicherheitsrat genehmigte Lieferung von 200 
Kampfpanzern, deren Produktion und Lieferung u.a. durch die Kasseler Firma Krauss-
Maffei Wegmann stattfindet, ausgesprochen wird. 
 
Darüber hinaus spricht sich die Stadtverordnetenversammlung für die Konversion der 
Kasseler Rüstungsfirmen aus, damit Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen nicht 
von Rüstungsproduktion abhängig sind. 

 
Fraktionsvorsitzender Domes, Kasseler Linke, begründet den Antrag. 
 
 
Im Verlauf der Diskussion ändert Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, den Antrag 
entsprechend dem Änderungsvorschlag der Fraktion B90/Grüne ab. 
 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung unterstützt das Vorhaben „Keine Panzer aus Kassel! 
Stoppt den Rüstungsexport nach Saudi Arabien!“ verschiedener Kasseler Initiativen, in 
dem sich gegen die vom Bundessicherheitsrat genehmigte Lieferung von 200 
Kampfpanzern, deren Produktion und Lieferung u.a. durch die Kasseler Firma Krauss-
Maffei Wegmann stattfindet, ausgesprochen wird. 
 
Darüber hinaus spricht sich die Stadtverordnetenversammlung für die Konversion der 
Kasseler Rüstungsfirmen aus und unterstützt mögliche Initiativen der 
Geschäftsleitung, Belegschaft, des Betriebsrates und der Gewerkschaften, damit 
Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen nicht von Rüstungsproduktion abhängig 
sind. 

 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Kasseler Linke, beantragt namentliche Abstimmung. 
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Abstimmungsliste 

 Ja Nein Enthaltung 

Dr. Rabani Alekuzei  X  

Simon Aulepp X   

Doğan Aydın  X  

Jörg-Peter Bayer X   

Dr. Maik Behschad - entschuldigt - 

Dieter Beig - entschuldigt - 

Anke Bergmann  X  

Jürgen Blutte X   

Judith Boczkowski X   

Kai Boeddinghaus X   

Barbara Bogdon  X  

Kaja Börner  X  

Wolfgang Decker, MdL  X  

Dirk Döhne - entschuldigt - 

Norbert Domes X   

Bernd-Peter Doose  X  

Heinz-Gunter Drubel  X  

Dr. Manuel Eichler  X  

Uwe Frankenberger, MdL  X  

Petra Friedrich  X  

Ruth Fürsch X   

Renate Gaß X   

Christian Geselle  X  

Bernd Wolfgang Häfner  X  

Dr. Rainer Hanemann  X  

Hermann Hartig - abwesend - 

Christine Hesse X   

Dr. Bernd Hoppe X   

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann X   

Norbert Hornemann  X  

Gabriele Jakat  X  

Dr. Andreas Jürgens, MdL X   

Dominique Kalb  X  

Esther Kalveram  X  

Wolfram Kieselbach - entschuldigt - 
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Christian Knauf  X  

Eva Koch X   

Thomas Koch X   

Dorothee Köpp X   

Stefan Kortmann  X  

Eva Kühne-Hörmann - entschuldigt - 

Ellen Lappöhn  X  

Marcus Leitschuh - abwesend - 

Georg Lewandowski  X  

Kerstin Linne X   

Anja Lipschik X   

Boris Mijatovic X   

Karin Müller, MdL X   

Frank Oberbrunner  X  

Olaf Petersen X   

Heidemarie Reimann  X  

Gernot Rönz X   

Dr. Michael von Rüden - entschuldigt - 

Wolfgang Rudolph  X  

Bodo Schild  X  

Joachim Schleißing X   

Dr. Günther Schnell  X  

Karl Schöberl X   

Jutta Schwalm - abwesend - 

Axel Selbert X   

Monika Sprafke  X  

Norbert Sprafke  X  

Waltraud Stähling-Dittmann  X  

Donald Strube - entschuldigt - 

Birgit Trinczek  X  

Harry Völler   x 

Helga Weber X   

Dr. Jörg Westerburg  X  

Dr. Norbert Wett - entschuldigt - 

Sabine Wurst  X  

Volker Zeidler  X  
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
25 Ja-Stimmen 
34 Nein-Stimmen 
  1 Enthaltung 
den  

Beschluss 
 

Der geänderte Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Keine Rüstungsexporte aus 
Kassel, 101.17.164, wird abgelehnt. 

 
 
 

9. Sofortiger Bau-, Ausschreibungs- und Vergabestopp für den Neubau des 
Flughafens Kassel Calden 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.180 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass sich die Investitionskosten für 

den Neubau des Flughafens Kassel Calden auf mindestens 248 Millionen Euro erhöhen 
werden. Weitere 22 Millionen Euro werden vom Land Hessen bereit gestellt. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, die VertreterInnen in der 
Flughafen GmbH zu beauftragen, sich für einen sofortigen Bau-, Ausschreibungs- und 
Vergabestopp  einzusetzen. 

3. Der Magistrat wird beauftragt, folgende weiterführende Unterlagen zur ergänzenden 
Beratung von der Flughafen GmbH bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung 
einzufordern bzw. zu erstellen. 

 

 Die aktualisierte Kostenberechnung nach DIN 276 mit einer Erläuterung der jeweiligen 
Berechnungsgrundlage. 

 Eine Finanzierungszusage des Landes Hessen zur Übernahme der jetzt bekannten und 
aller weiterer Mehrkosten, auch aller Finanzierungslasten. 

 Eine Übersicht der zusätzlichen Kosten, die durch die Bereitstellung der 
Investitionssumme den Haushalt der Stadt Kassel direkt belasten bzw. durch die 
Beteiligung auf die Stadt Kassel umgelegt werden. 

 Eine Prognose der zukünftigen Betriebsergebnisse bis 2021 auf Grundlage der heute 
vorliegenden Erkenntnisse, gerade in Hinblick auf das öffentliche und private 
Desinteresse. 

 Eine detaillierte Gegenüberstellung der möglichen Neubaugesamt- und Folgekosten 
(Kreditkosten, Betriebsdefizit u.a.) mit dem Stand der aktuell verausgabten Mittel und 
offenen Forderungen, einschließlich etwaiger Rückbaukosten, die für eine anderweitige 
Nutzung des Geländes unabdingbar wären. 

 
Nach Vorlage der Unterlagen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über das 
weitere Vorgehen. 

 
 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Kasseler Linke, begründet den Antrag für seine Fraktion. 
Es schließt sich eine rege Diskussion an, in deren Verlauf Stadtverordneter Boeddinghaus 
beantragt den Absatz 2 getrennt abzustimmen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, Kasseler Linke, Stadtverordnete Dr. Hoppe (SPD), 

Bayer und Petersen 
Ablehnung: SPD, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Die Absätze 1 und 3 des Antrages der Fraktion Kasseler Linke betr. Sofortiger Bau-, 
Ausschreibungs- und Vergabestopp für den Neubau des Flughafens Kassel Calden, 
101.17.180, werden abgelehnt. 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, Kasseler Linke, Stadtverordnete Dr. Hoppe (SPD), 

Bayer und Petersen 
Ablehnung: SPD, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Absatz 2 des Antrages der Fraktion Kasseler Linke betr. Sofortiger Bau-, 
Ausschreibungs- und Vergabestopp für den Neubau des Flughafens Kassel Calden, 
101.17.180, wird abgelehnt. 

 
 

10. Dezentrale Bürgerbüros erhalten 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.189 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, 
das Bürgerbüro Ost (Bezirksstelle Bettenhausen) sowie die weiteren Bürgerbüros im 
Norden, Harleshausen und Niederzwehren langfristig zu erhalten. 

 
Stadtverordneter Selbert, Kasseler Linke, begründet den Antrag. Im Rahmen der Diskussion 
berichtet Oberbürgermeister Hilgen über die Entwicklungen der letzten Jahre betr. Bürgerbüros 
und Bürgerservice und deren Konsequenzen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Stadtverordnete Bayer, Petersen und Häfner 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Dezentrale Bürgerbüros erhalten, 
101.17.189, wird abgelehnt. 
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11.1 Klärung Medienöffentlichkeit 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und FDP 
- 101.17.335 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Aufgrund der Neufassung des § 52 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird aus 
der Mitte des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit der Frage, ob und ggf. inwieweit die 
Hauptsatzung der Stadt Kassel betreffend die Zulässigkeit und Herstellung von 
Medienöffentlichkeit in öffentlichen Sitzungen geändert werden soll, zu befassen hat und 
entsprechende Vorschläge für das Plenum erarbeiten soll. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe 
führt die Stadtverordnetenvorsteherin. 

 
 
Stadtverordneter Selbert, Kasseler Linke, hält eine Arbeitsgruppe nicht erforderlich, da man dieses 
Thema auch im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen direkt behandeln kann. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und FDP 
betr. Klärung Medienöffentlichkeit, 101.17.335, wird zugestimmt. 

 
 
 

11. Kommunale Abfall-Hoheit im Kreislaufwirtschaftsgesetz absichern 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.255 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel fordert die Hessische Landesregierung 
auf, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) - Entwurf des Bundes in der abschließenden 
Bundesratsbefassung nicht mitzutragen, da ansonsten die kommunale Abfallwirtschaft 
massiv gefährdet wird. 
 
In einem neuen KrWG ist stattdessen die kommunale Hoheit über die Wertstoffsammlung 
und –verwertung aus privaten Haushalten als unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen 
Daseinsvorsorge sicherzustellen. 

 
 
Fraktionsvorsitzender Domes, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. 
Im Verlauf der Beratung bezieht Bürgermeister Kaiser Stellung zu den Redebeiträgen der 
Stadtverordneten. 
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Fraktionsvorsitzender Domes, Fraktion Kasseler Linke, übernimmt den von Stadtverordneten 
Völler, SPD-Fraktion, eingebrachten Änderungsvorschlag. 
 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel fordert die Hessische Landesregierung 
auf, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) - Entwurf des Bundes in der abschließenden 
Bundesratsbefassung nicht mitzutragen, da ansonsten die kommunale Abfallwirtschaft 
massiv gefährdet wird. 
 
In einem neuen KrWG ist stattdessen die kommunale Hoheit über die Wertstoffsammlung 
und -verwertung aus privaten Haushalten als unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen 
Daseinsvorsorge sicherzustellen.  
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, im Vermittlungsausschuss des Bundesrates, 
sich entsprechend diesen Grundsätzen einzusetzen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Stadtverordnete Bayer, Petersen 

und Häfner 
Ablehnung: CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Kommunale Abfall-Hoheit 
im Kreislaufwirtschaftsgesetz absichern, 101.17.255, wird zugestimmt. 

 
Tagesordnung II (ohne Aussprache) 
 
 

12. Bebauung Henschelgarten 
Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
- 101.17.231 - 

 
Abgesetzt 
 
 

13. Winterdienst 
Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
- 101.17.250 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„ § 4a der Winterdienstsatzung der Stadt Kassel betr. Pflichtgemeinschaft wird um eine 
weitere Regelung ergänzt. 
 
Neuer Absatz: 
 
Liegen im Bereich einer Straße gleichzeitig die Pflichtgemeinschaften nach § 4a Absatz 2 
und Absatz 3 der Winterdienstsatzung (Straße mit nur 1 Gehweg und mit mehreren 
hintereinander liegenden Grundstücken), so sind alle beteiligten Grundstückseigentümer 
abwechselnd winterdienstpflichtig. Sie sollen die Winterdienstarbeiten durch schriftliche 
Vereinbarung aufteilen.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: -- 
Ablehnung: einstimmig 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Die Bürgereingabe nach § 20a der Geschäftordnung der 
Stadtverordnetenversammlung betr. Winterdienst, 101.17.250, wird abgelehnt. 

 
 

14. documenta-Zentrum 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.261 - 

 
Geänderter gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, unter Beteiligung von 

 

 Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst 

 documenta-Archiv 

 documenta GmbH 

 documenta Forum 

 Universität Kunsthochschule Kassel 

 Kunsthalle  

 Neuer Galerie 
 

die Ergebnisse der bisherigen Diskussion zu einem Handlungsszenario 
zusammenzustellen, das die Institutionalisierung des documenta-Zentrums in Gründung 
ermöglicht. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
betr. documenta-Zentrum, 101.17.261, wird zugestimmt. 

 
 

15. Prüfauftrag zur Gründung einer "Internationalen Schule" 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.267 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
Gründung einer „Internationalen Schule“ mit bilingualer Ausrichtung in Kassel unter 
finanzieller Einbeziehung der ansässigen Wirtschaftsunternehmen und mit Unterstützung 
des Landes Hessen realisiert werden kann. 
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Zunächst beginnend als Grundschule der Klassen 1-4, in Verzahnung mit bereits 
bestehenden Schulen, kann eine spätere Ausweitung auf die Sekundarstufe I und II erfolgen. 
 
Zur Findung geeigneter Räumlichkeiten soll auch eine Überprüfung leerstehender 
Immobilien, geschlossener oder zu schließender Schulen sowie räumlicher Überkapazitäten 
in bestehenden Schulen vorgenommen werden. 

 
 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, weiterhin zusammen mit dem Land 
Hessen die Gründung und Realisierung einer „Internationalen Schule“ mit bilingualer 
Ausrichtung durch ansässige Wirtschaftsunternehmen in Kassel nach Kräften zu 
unterstützen und zu berichten. 
Zunächst soll eine Grundschule mit den Klassen 1 bis 4 eingerichtet werden, eine 
Erweiterung in die Sekundarstufe I und Sekundarstufe II soll später möglich sein. 
Zur Findung geeigneter Räumlichkeiten soll auch eine Überprüfung leerstehender 
Immobilien sowie freier Kapazitäten an Kasseler Schulen (z. B. FWS) durch die Stadt 
Kassel erfolgen. 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: CDU 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Stadtverordnete Bayer und Petersen 
Enthaltung: FDP, Stadtverordneter Häfner 
den  

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Antrag der FDP-Fraktion betr. 
Prüfauftrag zur Gründung einer "Internationalen Schule", 101.17.267, wird 
abgelehnt. 

 
 Änderungsantrag der Fraktion B90/Grüne 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird gebeten über den aktuellen Stand der möglichen Einführung einer 
„Internationalen Schule“ unter Bezugnahme unter anderem auf die folgenden Kriterien zu 
berichten: 

 zunächst beginnend als Grundschule der Klassen 1 bis 4 

 eine spätere Ausweitung auf die Sekundarstufe I und II 

 Überprüfung leerstehender Immobilien sowie freier Kapazitäten an Kasseler Schulen (z. 
B. FWS) durch die Stadt Kassel zur Findung geeigneter Räumlichkeiten 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: CDU, Stadtverordneter Häfner 
den  

Beschluss 
 

Dem Änderungsantrag der Fraktion B90/Grüne zum Antrag der FDP-Fraktion betr. 
Prüfauftrag zur Gründung einer "Internationalen Schule", 101.17.267, wird 
zugestimmt. 
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 Durch Änderungsantrag der Fraktion B90/Grüne geänderter Antrag der FDP-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird gebeten über den aktuellen Stand der möglichen Einführung einer 
„Internationalen Schule“ unter Bezugnahme unter anderem auf die folgenden Kriterien zu 
berichten: 

 zunächst beginnend als Grundschule der Klassen 1 bis 4 

 eine spätere Ausweitung auf die Sekundarstufe I und II 

 Überprüfung leerstehender Immobilien sowie freier Kapazitäten an Kasseler Schulen (z. 
B. FWS) durch die Stadt Kassel zur Findung geeigneter Räumlichkeiten 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem durch Änderungsantrag der Fraktion B90/Grüne geänderten Antrag der FDP-
Fraktion betr. Prüfauftrag zur Gründung einer "Internationalen Schule", 101.17.267, 
wird zugestimmt. 

 
 
 

16. Renaturierung Fließgewässer 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
- 101.17.272 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, über den Stand der Renaturierung von Fließgewässern 
in der Stadt Kassel zu berichten. Insbesondere ist darzustellen, welche Projekte und 
Maßnahmen in den nächsten Jahren realisiert werden sollen. 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Renaturierung Fließgewässer, 101.17.272, wird zugestimmt. 
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17. Energieeffiziente Sanierung und Einsatz erneuerbarer Energien für städtische 
Liegenschaften 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
- 101.17.279 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Wir fordern den Magistrat auf, einen Maßnahmenplan zur energetischen Sanierung der 
städtischen Liegenschaften auf der Grundlage des städtischen Gebäudesanierungs-
programmes vorzulegen. 
Hierbei sollen die Kosten und insbesondere auch die möglichen Energie-
Einsparpotenziale der einzelnen Maßnahmen dargestellt werden. Die Erstellung des 
Konzepts könnte in Kooperation mit Solarcampus an der Universität Kassel erfolgen. Hier 
werden seit 2005 Energieeinsparpotentiale im Gebäudebestand der Universität 
identifiziert und Maßnahmen zu deren Erschließung erarbeitet. 
 
Bei allen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen für städtische Gebäude (Schulen, 
Sporthallen, Verwaltungsgebäude etc.) ist seitens des Hochbauamtes zu prüfen, in 
welcher Form erneuerbare Energien (z. B. Solarwärme, Biomasse) zu Heizzwecken 
und/oder zur Warmwasserversorgung zum Einsatz kommen können. Die Nutzung 
erneuerbarer Energien (in einem Umfang von mindestens 15 %, bezogen auf den 
Endenergiebedarf) soll für all diese Bauvorhaben der Regelfall sein. Sollten nach dem 
Einsatz von Solarkollektoren noch geeignete Dachflächen zur Verfügung stehen, ist zu 
prüfen, inwieweit diese Flächen für den Bau von Photovoltaik-Anlagen genutzt werden 
können. 
Auf die Nutzung erneuerbarer Energien darf nur verzichtet werden, wenn nachvollziehbar 
dokumentiert wird, dass sich über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren unter 
Berücksichtigung von Investitions- und Betriebskosten kein wirtschaftlicher Vorteil 
erzielen lässt. 
Zur Finanzierung der Maßnahmen soll geprüft werden, ob Contracting-Modelle, 
beispielsweise mit den Städtischen Werken, zum Einsatz kommen können. 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Energieeffiziente Sanierung und Einsatz erneuerbarer Energien für städtische 
Liegenschaften, 101.17.279, wird zugestimmt. 
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18. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechnung der Gastschulbeiträge und 
Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern des Landkreises 
Kassel und der Stadt Kassel im Beruflichen Gymnasium an der 
Elisabeth-Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit 
der Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.283 - 

 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung über die Abrechnung der Gastschulbeiträge und Entgelte für die Beschulung 
von Schülerinnen und Schülern des Landkreises Kassel und der Stadt Kassel im Beruflichen 
Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit 
der Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel, in der aus der Anlage 
ersichtlichen Fassung zu und hebt den Beschluss vom 8. Juni 2009 (Vorlage Nr. 
101.16.1300) auf.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
Abrechnung der Gastschulbeiträge und Entgelte für die Beschulung von 
Schülerinnen und Schülern des Landkreises Kassel und der Stadt Kassel im 
Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-Schule, Schwerpunkt 
Gesundheit, in Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des 
Landkreises Kassel, 101.17.283, wird zugestimmt. 

 
 

19. Nutzung Hallenbad Ost 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.284 - 

 

Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit den Städtischen Werken, der 
Denkmalschutzbehörde und der Wirtschaftsförderung kreativ und unter Berücksichtigung 
von Wirtschaftlichkeitsaspekten Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude des ehemaligen 
Hallenbades Ost aufzuzeigen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Nutzung Hallenbad Ost, 
101.17.284, wird zugestimmt. 
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20. Attraktivierung Rainer-Dierichs-Platz 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.285 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, einen Konzeptvorschlag zur gestalterischen Attraktivierung 
des Rainer-Dierichs-Platzes zu unterbreiten. Dabei ist besonders zu untersuchen, wie durch 
ein für das Gesamtensemble verträgliches und den Platzcharakter unterstreichendes 
Bepflanzungskonzept z.B. mit Kübelpflanzen oder geeigneten Bäumen im Randbereich eine 
Auflockerung der Asphaltfläche erreicht und ggf. durch eine durchdachte Stadtmöblierung 
zusätzliche Aufenthaltsqualität geschaffen werden kann. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP, Stadtverordnete Bayer und Häfner 
Enthaltung: Stadtverordneter Petersen 
den  

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Attraktivierung Rainer-Dierichs-Platz, 
101.17.285, wird abgelehnt. 

 
 

21. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gemäß § 114 g Abs. 1 HGO für das Jahr 2011; - Liste 14/2011 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.289 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 114 g Abs. 1 HGO die in der 
beigefügten Liste 14/2011 enthaltene über- und außerplanmäßige Aufwendung / 
Auszahlung 
 
im Ergebnishaushalt in Höhe von  120.000,00 €. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 114 g Abs. 1 HGO für das Jahr 2011; - Liste 14/2011 -, 
101.17.289, wird zugestimmt. 
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22. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/7 "Frankfurter Straße 
174" (Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.295 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt 
Kassel Nr. VIII/7 „Frankfurter Straße 174“ gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) wird 
zugestimmt. Das Bebauungsplanverfahren wird beschleunigt nach § 13a BauGB 
durchgeführt. Ziel und Zweck der Planung ist die Errichtung eines drei- bis 
viergeschossigen Einzelhandels- und Bürogebäudes. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt im Nordwesten durch den 
Töpfenhofweg, im Südwesten durch die Nachbargrenzen zu den Grundstücken 
Silberbornstraße 2 A, 2 B und Frankfurter Straße 176, im Südosten durch die Frankfurter 
Straße und im Osten und Nordosten durch die Güterbahnhofstraße.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. VIII/7 "Frankfurter Straße 174" (Aufstellungs- und 
Offenlegungsbeschluss), 101.17.295, wird zugestimmt. 

 
 

23. Stellplatzsatzung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.298 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die aktuelle Stellplatzsatzung im Hinblick auf eine mögliche 
Steuerungsfähigkeit der Nutzung der verschiedenen Verkehrsmittel zu überprüfen. Weiterhin 
ist zu überprüfen, ob die Stellplatzsatzung quartiersbezogen überarbeitet werden muss. 
Dabei sind insbesondere die Aspekte Nachnutzung und sozialer Wohnungsbau in den Blick 
zu nehmen. Um eine qualifizierte Evaluierung der vorhandenen Stellplatzsatzung unter 
Beteiligung der Fraktionen zu erreichen, ist im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr eine Anhörung mit Fachleuten durchzuführen. Die Benennung der Fachleute soll 
außer durch den Magistrat von den Fraktionen erfolgen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
betr. Stellplatzsatzung, 101.17.298, wird zugestimmt. 
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24. Finanzierbarkeit des Ankaufs von Wohnstadt-Wohnungen durch die GWG 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.302 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die GWG - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH  
wird aufgefordert eine Stellungnahme zu möglichem Ankauf, Kosten und Finanzierung  
der zum Verkauf stehenden Wohnungen der Nassauischen Heimstätte / Wohnstadt zu 
erarbeiten und vorzulegen. 
 
Der Magistrat wird beauftragt Gespräche zum Erhalt des Bestandes dieser Wohnungen zu 
führen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordnete Bayer, Petersen und Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Finanzierbarkeit des Ankaufs von 
Wohnstadt-Wohnungen durch die GWG, 101.17.302, wird abgelehnt. 

 
 

25. Nutzung der Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.304 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen unter 
Beachtung notwendigster, wirtschaftlich gerade noch vertretbarer 
verkehrssicherungspflichtiger Erfordernisse in dem bisherigen Zustand zur Nutzung  
freizugeben, bis nach Ablauf von 6 Monaten nach Fertigstellung und Öffnung des 
Kombibades am Auedamm die ersten Erfahrungen mit Besuchern gemacht worden sind. 
Dabei sollte in einer Befragung festgestellt werden, woher die Besucher kommen, wie sich 
das Freizeitverhalten gestaltet und welche Wünsche, Bedarfe und Vorstellungen im 
Zusammenhang mit Freibädern geäußert werden. 
Das Ergebnis der Umfrage ist im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
vorzustellen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: FDP, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Stadtverordnete Bayer und Petersen 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Nutzung der Freibäder Bad Wilhelmshöhe und 
Harleshausen, 101.17.304, wird abgelehnt. 
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26. Museumskonzept für die "Grimm-Welten" 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.311 - 

 
Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss für Kultur weiterhin über den jeweils 
aktuellen Planungsstand zur inhaltlichen Gestaltung des neuen Brüder-Grimm-Museums 
am Weinberg zu informieren. 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Museumskonzept für die "Grimm-
Welten", 101.17.311, wird zugestimmt. 

 
 

27. Grabsteine vom Altstädter Friedhof im Hessischen Landesmuseum 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.312 - 

 
Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit der Museumslandschaft Hessen Kassel für 
die weitere denkmalgerechte Unterbringung der seit 1939 in den Kellern des 
Landesmuseums eingelagerten Grabplatten vom Altstädter Friedhof zu sorgen. Die 
Grabplatten sollen mittelfristig eine angemessene, restauratorisch unbedenkliche, aber 
öffentlich zugängliche und eine ihrer ehemaligen Funktion entsprechende Aufstellung 
erfahren. 
 
In einem ersten Schritt soll eine Umsetzungsplanung und Kostenermittlung erstellt 
und den Ausschussmitgliedern zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt 
werden. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Grabsteine vom Altstädter Friedhof 
im Hessischen Landesmuseum, 101.17.312, wird zugestimmt. 
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28. Glasrelief Kassel des Graphikers und Künstlers Dieter von Andrian 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.313 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die zur Sicherung des von Dieter von Andrian 
geschaffenen und die Stadt Kassel darstellenden Glasreliefs erforderlichen Schritte 
einzuleiten. Das Kunstwerk soll möglichst bald und dauerhaft an einem öffentlichen Ort 
wieder gezeigt werden können. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Glasrelief Kassel des Graphikers und Künstlers 
Dieter von Andrian, 101.17.313, wird zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20:45 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Friedrich Nicole Schmidt 
Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin
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(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.293  Kassel, 16. Dezember 2011 
 
 
 
Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XVI - Kassel Bettenhausen - 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn  
 Bernd Weber, geb. am 08.07.1943 in Kassel 
 Beruf: Rentner, wh. Fasanenweg 37, 34123 
 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk XVI  
 - Kassel-Bettenhausen - für die nächste Amtsperiode." 

 
 

Begründung: 
 
Die Amtszeit der Schiedsperson Bernd Weber läuft am 17.01.2012 ab. Er steht für eine Wiederwahl zur 
Verfügung. Wiederwahl ist erforderlich. 
 
Der Ortsbeirat für den Stadtteil Bettenhausen hat am 15.11.2011 vorgeschlagen, Herrn Bernd Weber 
für die nächste Amtsperiode zu wählen. Herr Weber hat sich schriftlich bereit erklärt, im Falle seiner 
Wahl das Amt für die nächste Amtsperiode zu übernehmen. 
 
Er erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Amtes nach § 3 des Hessischen 
Schiedsamtsgesetzes (HSchAG). Nach § 4 ist die Schiedsperson von der Gemeindevertretung für fünf 
Jahre zu wählen. Zur Wahl einer jeden Schiedsperson bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Gemeindevertreter. 
 
Wir bitten, wie beantragt zu beschließen. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 12.12.2011 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

-I-/-30- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.294  Kassel, 16. Dezember 2011 
 
 
 
Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk VIII - Kassel Harleshausen - 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn  
 Gösta Ehrhardt, geb. am 16.09.1944 in Greifenhagen  
 Beruf: Rentner, wh. Firnskuppenstraße 7, 34128 
 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk VIII - Kassel- 
 Harleshausen - für die nächste Amtsperiode." 

 
 

Begründung: 
 
Die Amtszeit der Schiedsperson Karin Schöps läuft am 18.12.2011 ab. Sie steht für eine Wiederwahl 
nicht zur Verfügung. Neuwahl ist erforderlich. 
 
Der Ortsbeirat für den Stadtteil Harleshausen hat am 08.09.2011 vorgeschlagen, Herrn Gösta Ehrhardt 
für die nächste Amtsperiode zu wählen. Herr Ehrhardt hat sich schriftlich bereit erklärt, im Falle seiner 
Wahl das Amt für die nächste Amtsperiode zu übernehmen. 
 
Er erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Amtes nach § 3 des Hessischen 
Schiedsamtsgesetzes (HSchAG). Nach § 4 ist die Schiedsperson von der Gemeindevertretung für fünf 
Jahre zu wählen. Zur Wahl einer jeden Schiedsperson bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Gemeindevertreter. 
 
Wir bitten, wie beantragt zu beschließen. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 12.12.2011 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

-VI-/-63- 
Az. 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.296  Kassel, 2. Januar 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 "An der Söhrebahn" (Behandlung der Anregungen 
und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 An der Söhrebahn und der Behandlung 
der Anregungen wird zugestimmt. 
 
Folgenden Anregungen wird gefolgt: 
Ziffern 3.1, 5.4, 7.1, 8.1, 10.1 

 
Folgenden Anregungen wird nicht gefolgt: 
Ziffern 1.1, 1.3, 8.2, 9.1, 9.8, 10.2 

 
Folgende Anregungen werden als Hinweis zur Kenntnis genommen: 
Ziffern 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 9.5, 9.7 
 
Folgende Einwände, Bedenken und Hinweise werden zurückgewiesen: 
Ziffern 5.3, 9.2 - 9.4, 9.6, 9.9, 9.10a – 9.10d 

 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 An der Söhrebahn wird nach § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Dem Ortsbeirat Forstfeld wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 25. Oktober 2011 zur Anhörung 
vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 16. November 2011 
und 12. Dezember 2011 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), die Begründung 
(Anlage 3), die Festsetzungen durch Text (Anlage 4) sowie eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 
Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/58 1. Änderu ng "An der Söhrebahn"  
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als  Satzung) 
 
 
 
 
 

E r l ä u t e r u n g 
 
 
Planungsanlass und Ziele 
Ziel und Zweck der Planung ist die geordnete städtebauliche Entwicklung innerörtlicher 
Flächen sowie die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung zur Bebauung der 
Grundstücksflächen mit Wohngebäuden, unter besonderer Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten zur gezielten Integration in den Stadtteil Forstfeld. Außerdem besteht ein 
städtebauliches Erfordernis zur Entwicklung und Ordnung des ca. 2,64 ha großen Bereichs 
insbesondere vor dem Hintergrund der städtebaulichen Zielsetzung der Innenentwicklung. 
 
Planungsinhalte und Festsetzungen 
Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet vor. Bei den kon-
kreten Festsetzungen wird unterschieden zwischen dem bereits bebauten Bereich entlang 
der Ochshäuser Straße und dem rückwärtigen bislang unbebauten Bereich, in dem es grö-
ßere Nutzungseinschränkungen gibt. Während im vorderen Bereich zwei Vollgeschosse 
zulässig sind, ist im hinteren Bereich nur eines zulässig. Außerdem wird durch die Festset-
zung von maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude im hinteren Bereich sichergestellt, 
dass dort keine unverträgliche Gebäudemassierung entstehen kann. 
Der gesamte Geltungsbereich ist eine durch Verkehrslärm vorbelastete Zone. Nach dem 
Ausbau der A 7, mit dem inzwischen begonnen wurde, und damit verbundenen intensiven 
Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, „Flüsterasphalt“) wird sich die Situation deut-
lich verbessern. Maßnahmen zum passiven Schallschutz sind trotzdem erforderlich und 
auch im Bebauungsplan festgesetzt.  
 
Erschließung 
Die Erschließung der insgesamt ca. 18 Bauplätze wird über einen neu zu bauenden An-
schluss an die Heidenkopfstraße über die Söhrebahntrasse hinweg erfolgen. Die Söh-
rebahntrasse wurde inzwischen als Eisenbahnfläche entwidmet und wird nur noch für die 
mögliche Führung einer RegioTram-Linie nach Lohfelden vorgehalten. Die neue Zufahrts-
straße wird die Trasse ebenerdig queren. Die innere Erschließung des Gebietes sieht eine 
überwiegend 8 m breite Verkehrsfläche mit Straßenbäumen vor. Diese Straßenbreite ge-
währleistet bei einer entsprechenden Zonierung der Flächen eine hohe Aufenthalts- und 
Erschließungsqualität. Eine durchgehende Erschließung mit Anschluss an die Ochshäuser 
Straße ist aufgrund der Rahmenbedingungen nicht möglich, so dass die neue Erschlie-
ßungsstraße mit einem Wendeplatz hergestellt wird. Eine Zufahrt von der neuen Erschlie-
ßungsstraße Richtung Ochshäuser Straße entlang der Häuser 107-109 ist für Kfz nicht er-
wünscht und soll mit geeigneten Maßnahmen, wie z. B. Pollern, ausgeschlossen werden. 
Zur Erhöhung der fußläufigen Durchlässigkeit des Baugebietes wird ein Anschluss für Fuß-
gänger und Radfahrer in Richtung Ochshäuser Straße zwischen den Häusern 91 und 95 
hergestellt, um einen direkten Zugang, auch zur dort liegenden Bushaltestelle, zu erhalten. 
Eine weitere Fußwegverbindung wird innerhalb der öffentlichen Grünflächen entlang der 
Bahntrasse mit Anschluss an den nördlich verlaufenden Fußweg empfohlen. 
 



- 2 - 

Umweltbelange 
Der Plan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Die im Sinne des § 19 (2) Baunutzungsver-
ordnung zulässige überbaubare Grundfläche liegt unter 20.000 qm. Auch alle weiteren Vo-
raussetzungen zur Anwendung des § 13a BauGB sind erfüllt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 
gelten bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung Eingriffe in Boden, Natur und Land-
schaft als zulässig bzw. vor der planerischen Entwicklung erfolgt. Eine Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung war daher nicht erforderlich. Mit der Entscheidung zugunsten einer 
Bebauung auf bisher unbebauten Flächen sind nachteilige Umweltauswirkungen grund-
sätzlich nicht zu vermeiden. Diese können jedoch durch die vorgesehenen Maßnahmen 
und Festsetzungen soweit gemindert oder ausgeglichen werden, dass keine erheblichen 
nachhaltigen Beeinträchtigungen verbleiben. 
 
Verfahren 
Am 05.06.2000 hat die Stadtverordnetenversammlung den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Nr. VII/58 „An der Söhrebahn“ gefasst mit dem Ziel, auf den bisher uner-
schlossenen Grundstücken eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Das Verfahren nach 
BauGB wurde bis zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(§ 4 Abs. 2 BauGB) im September 2006 durchgeführt. Die vorgezogene Bürgerbeteiligung 
durch Aushang im Stadtplanungsamt hatte bereits vom 19. – 30.11.2001 stattgefunden. Die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fand vom 18.02.-28.3.2002 statt. Da das Be-
bauungsplanverfahren nicht bis zum 20. Juli 2006 abgeschlossen werden konnte, sollte es 
entsprechend § 244 Abs. 1 BauGB nach den geänderten Vorschriften zu Ende geführt 
werden. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fand daher erneut vom  
29.09. -30.10.2006 statt. Aufgrund verschiedenster Anregungen, Hinweise etc. sowie ge-
änderter Zielsetzungen hinsichtlich der Erschließungs- und Baustruktur wurde der Bebau-
ungsplan-Entwurf danach überarbeitet und im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB weitergeführt. Eine erneute TÖB-Beteiligung aufgrund der veränderten Entwurfs-
planung wurde vom 14.08.-15.09.2008 durchgeführt. Hinweise und Anregungen wurden 
geprüft und ggf. eingearbeitet. Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen (Öffentlich-
keitsbeteiligung) erfolgte vom 23.02.2011 bis einschließlich 15.04.2011. Die Behörden und 
Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 15.02.2011 zeitgleich beteiligt. Die 
dort eingegangenen Stellungnahmen hatten lediglich noch kleinere redaktionelle Änderun-
gen zur Folge, so dass vorgeschlagen wird, die im Laufe des Verfahrens vorgebrachten 
Anregungen gemäß der Anlage 2 zu behandeln und den Bebauungsplan als Satzung zu 
beschließen.  
 
Zur Verwirklichung der Ziele des Bebauungsplans wurde parallel die Umlegung für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans angeordnet. Die Umlegung für das Gebiet „An der 
Söhrebahn“ wurde mit Beschluss vom 21.03.2002 gemäß § 47 Baugesetzbuch eingeleitet. 
Ein Großteil der Grundstücke befindet sich inzwischen im Eigentum der Stadt Kassel. 
   
   
   
gez.   
Flore   
   
 
Kassel, 14. Oktober 2011 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.164  Kassel, 22. August 2011 
 
 
 
Keine Rüstungsexporte aus Kassel 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung unterstützt den Aufruf „Keine Panzer aus Kassel! 
Stoppt den Rüstungsexport nach Saudi Arabien!“ verschiedener Kasseler Initiativen, in 
dem sich gegen die vom Bundessicherheitsrat genehmigte Lieferung von 200 
Kampfpanzern, deren Produktion und Lieferung u.a. durch die Kasseler Firma Krauss-
Maffei Wegmann stattfindet, ausgesprochen wird. 
 
Darüber hinaus spricht sich die Stadtverordnetenversammlung für die Konversion der 
Kasseler Rüstungsfirmen aus, damit Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen nicht 
von Rüstungsproduktion abhängig sind. 

 
 

Begründung: 
 
1943 wurde Kassel durch Luftangriffe zu großen Teilen zerstört; 10.000 Menschen kamen ums 
Leben. Ein Grund für die alliierten Bombenangriffe war der Umstand, dass Kassel sowohl eine 
wichtige Garnison der Nazi-Wehrmacht war als auch wichtige Rüstungsfirmen beherbergte. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Rüstungsproduktion zunächst verboten, verantwortliche 
Unternehmer vorübergehend interniert. Kassel sollte nur noch im Frieden blühen. In den 80er 
Jahren erklärte die Stadtverordnetenversammlung die Stadt Kassel zur „atomwaffenfreien Zone" 
und bekannte sich damit zu einer Politik des Friedens und der Abrüstung. 
All das hinderte die beiden Nachfolgefirmen von Henschel und Wegmann, Rheinmetall und 
Krauss-Maffei Wegmann nicht daran, wieder groß ins Kriegswaffengeschäft einzusteigen. 
Als vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass der „Bundessicherheitsrat“ -  ein geheim tagendes 
Gremium, das über Waffenexporte entscheidet - die Ausfuhr von 200 Leopard-2-Kampfpanzern 
nach Saudi Arabien genehmigte, erhob sich zu Recht ein Sturm der Entrüstung dagegen. 
Panzer nach Saudi-Arabien? In einen Staat, der vor kurzem im Nachbarland Bahrain friedliche 
Proteste blutig niederschlagen half? In eines der brutalsten autoritären Regime der Welt? In ein 
Land, in dem Minderheiten rücksichtslos verfolgt und unterdrückt werden, Frauen keinerlei Rechte 
genießen, Folter in den Gefängnissen der Geheimpolizei an der Tagesordnung ist und 
Menschenrechte nichts gelten? In ein Land, das inmitten der Nahost-Region liegt, die mit Waffen 
voll gepumpt und voller Spannungen ist? 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de
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gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.180  Kassel, 29. August 2011 
 
 
 
Sofortiger Bau-, Ausschreibungs- und Vergabestopp für den Neubau des Flughafens Kassel 
Calden 
 
 
 

Antrag 
 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass sich die Investitionskosten für 

den Neubau des Flughafens Kassel Calden auf mindestens 248 Millionen Euro erhöhen 
werden. Weitere 22 Millionen Euro werden vom Land Hessen bereit gestellt. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, die VertreterInnen in der 
Flughafen GmbH zu beauftragen, sich für einen sofortigen Bau-, Ausschreibungs- und 
Vergabestopp  einzusetzen. 

3. Der Magistrat wird beauftragt, folgende weiterführende Unterlagen zur ergänzenden 
Beratung von der Flughafen GmbH bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung 
einzufordern bzw. zu erstellen. 

 

 Die aktualisierte Kostenberechnung nach DIN 276 mit einer Erläuterung der jeweiligen 
Berechnungsgrundlage. 

 Eine Finanzierungszusage des Landes Hessen zur Übernahme der jetzt bekannten und 
aller weiterer Mehrkosten, auch aller Finanzierungslasten. 

 Eine Übersicht der zusätzlichen Kosten, die durch die Bereitstellung der 
Investitionssumme den Haushalt der Stadt Kassel direkt belasten bzw. durch die 
Beteiligung auf die Stadt Kassel umgelegt werden. 

 Eine Prognose der zukünftigen Betriebsergebnisse bis 2021 auf Grundlage der heute 
vorliegenden Erkenntnisse, gerade in Hinblick auf das öffentliche und private 
Desinteresse. 

 Eine detaillierte Gegenüberstellung der möglichen Neubaugesamt- und Folgekosten 
(Kreditkosten, Betriebsdefizit u.a.) mit dem Stand der aktuell verausgabten Mittel und 
offenen Forderungen, einschließlich etwaiger Rückbaukosten, die für eine anderweitige 
Nutzung des Geländes unabdingbar wären. 

 
Nach Vorlage der Unterlagen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über das 
weitere Vorgehen. 

 
 

Begründung: 
 
Die Investitions- und Folgekosten für den Flughafenneubau stehen in keinem Verhältnis mehr zu 
den prognostizierten Erwartungen für die Region, die Datengrundlagen sind überholt, die 
Kostensteigerungen unkalkulierbar.  
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JedeR Abgeordnete, der sich verantwortungsbewusst für den Einsatz der städtischen Gelder 
einsetzt, sollte die Möglichkeit haben, seine Entscheidung auf Grundlage aktualisierter Daten zu 
bestätigen oder zu revidieren. Um weiteren Fehlinvestitionen vorzubeugen ist eine dringliche 
Entscheidung erforderlich. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.189  Kassel, 5. September 2011 
 
 
 
Dezentrale Bürgerbüros erhalten 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, 
das Bürgerbüro Ost (Bezirksstelle Bettenhausen) sowie die weiteren Bürgerbüros im 
Norden, Harleshausen und Niederzwehren langfristig zu erhalten. 

 
 

Begründung: 
 
Bereits vor einigen Jahren hat die Stadt Kassel ihre Erreichbarkeit für die in den Ortsteilen 
wohnenden Bürger durch Schließung ihrer Bezirksstellen (z.B. Forstfeld, West, Wilhelmshöhe) 
erheblich reduziert. Die dezentrale Erreichbarkeit der Bürgerbüros in den Außengebieten der Stadt 
ist für alle Bürger notwendig. Besonders jedoch für Ältere, Mobilitätsbehinderte sowie für 
Menschen mit geringem Einkommen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, sind 
diese Außenstellen unverzichtbar. 
 
Von der Verwaltung vorgeschobene Kosteneinsparungen sind angesichts der 
Repräsentationskosten im Zuge des Rathausumbaus und der geplanten großflächigen 
Raumanmietung für ein technisches Rathaus eine vernachlässigenswerte Größe. Durch 
Bildschirmarbeitsplätze kann der effektive Einsatz der in den Bürgerbüros arbeitenden 
Verwaltungsmitarbeiter auch in besucherschwachen Zeiten gesichert werden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, 
B90/Grüne, CDU und FDP 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.335  Kassel, 24. Januar 2012 
 
 
 
Klärung Medienöffentlichkeit 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Aufgrund der Neufassung des § 52 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird aus 
der Mitte des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit der Frage, ob und ggf. inwieweit die 
Hauptsatzung der Stadt Kassel betreffend die Zulässigkeit und Herstellung von 
Medienöffentlichkeit in öffentlichen Sitzungen geändert werden soll, zu befassen hat und 
entsprechende Vorschläge für das Plenum erarbeiten soll. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe 
führt die Stadtverordnetenvorsteherin. 

 
 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Christian Geselle 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL  Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
   
   
Dr. Norbert Wett  Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender CDU  Fraktionsvorsitzender FDP 
   
   

 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.255  Kassel, 3. November 2011 
 
 
 
Kommunale Abfall-Hoheit im Kreislaufwirtschaftsgesetz absichern 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel fordert die Hessische Landesregierung 
auf, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)- entwurf des Bundes in der abschließenden 
Bundesratsbefassung nicht mitzutragen, da ansonsten die kommunale Abfallwirtschaft 
massiv gefährdet wird. 
In einem neuen KrWG ist stattdessen die kommunale Hoheit über die Wertstoffsammlung 
und –verwertung aus privaten Haushalten als unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen 
Daseinsvorsorge sicherzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
Die im Dezember 2008 in Kraft getretene EU-Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) hätte bis zum 
12. Dezember 2010 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Ein gewichtiger Grund für die 
deutliche Überschreitung der Umsetzungsfrist ist der Streit um die Überlassungspflichten von 
Abfällen. In dem Gesetzentwurf zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts sind 
deutliche Beeinträchtigungen für öffentlichrechtliche Entsorgungsträger durch gewerbliche 
Wertstoffsammlungen vorgesehen. 
Durch die vorgesehene Einschränkung des kommunalen Zuständigkeitsbereichs würde 
gewerblichen Entsorgern die Erfassung von lukrativen Wertstoffen aus privaten Haushalten 
deutlich erleichtert. Aufgabe und Pflicht der Kommunen bliebe die kostenintensive Beseitigung des 
Restmülls. Mit dieser ordnungspolitischen Weichenstellung geht der Gesetzentwurf über die in der 
Richtlinie geforderte Umsetzung hinaus. Andere Mitgliedstaaten der EU (z. B. Österreich) haben 
bereits Umsetzungsakte erlassen, die keine vergleichbaren Regelungen zu gewerblichen 
Sammlungen enthalten. Durch die Neuregelung würde der bisherige Kostenausgleich zwischen 
den Einnahmen aus der Wertstofferfassung und den Kosten der Restmüllentsorgung bei den 
Kommunen entfallen. Eine deutliche Erhöhung der Müllgebühren wäre die zwangsläufige Folge. 
Da die sichere Entsorgung von Abfällen zu sozial verträglichen Gebühren im Interesse der 
Allgemeinheit liegt, zur Grundversorgung gehört und unabhängig von wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten garantiert werden muss, ist sie als originärer Bestandteil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge unter kommunaler Hoheit zu gewährleisten. Die kommunale 
Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz schützt auch die Befugnis der 
Kommunen, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Aufgaben organisieren wollen. 
Der Bundesrat hat am 27. Mai 2011 mit überwältigender Mehrheit den geplanten Angriff auf die 
kommunale Daseinsvorsorge zurückgewiesen und den KrWG-Entwurf an die Bundesregierung 
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zurückgegeben. Der Bundesrat hat sich dabei die Kernaussage des Bundesverwaltungsgerichtes 
vom 18.06.2009 zu Eigen gemacht, in der es heißt, „dass das Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz kein Einfallstor zur Etablierung paralleler privater Entsorgungs- und 
Verwertungsstrukturen beim Hausmüll schaffen wollte“. 
Trotz dieses eindeutigen Bundesratsvotums hat die Bundesregierung dem Bundestag mit der 
Drucksache 17/6052 vom 06.06.2011 ihren Gesetzesentwurf vom 15.04.2011 erneut in nahezu 
unveränderter Fassung vorgelegt. 
Nach heftigen Protesten - insbesondere der Kommunalen Spitzenverbände - kam es am 
13.10.2011 zu einem Spitzengespräch mit dem Staatssekretär BMU, Herrn Becker und den 
Vertretern des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages, des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes sowie des Verbandes kommunaler Unternehmen. Es wurde dort ein 
Kompromissvorschlag formuliert, BT-Drucksachen-Nr.17/6052 und 17/6645, bei dem der Bund auf 
die ursprünglich vorgesehene „neutrale Stelle in § 18 (1) des Gesetzentwurfes verzichtet, die über 
die Rechtmäßigkeit von gewerblichen Sammlungen entscheiden sollte. Der Bundestag hat auf 
seiner Sitzung am 28.10.11 mit der Regierungsmehrheit diesem „Kompromiss“ zugestimmt. 
In § 17 Abs. 3 wurde eine „wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers“ neu eingeführt, auf dessen Grundlage die Kommune eine 
gewerbliche Wertstoffsammlung verhindern kann. Diese Möglichkeit, besteht jedoch nur dann, 
wenn die Kommune ihre Leistung nachweislich mindestens in gleichwertiger Weise erbringen kann 
bzw. eine entsprechende Erbringung konkret plant. Zudem muss eine zusätzliche gewerbliche 
Sammlung die Stabilität der Gebühren gefährden oder die Vergabe der Entsorgungsleistung im 
Wettbewerb erheblich erschweren oder unterlaufen. 
Der von den Kommunen zu erbringende Nachweis der „Beeinträchtigung der Planungssicherheit“ 
ist nach dem KrWG-Entwurf nur zulässig, wenn beispielsweise wesentliche Kriterien wie 
“haushaltsnahe oder sonstige hochwertige getrennte Erfassung und Verwertung“ sowie der 
Nachweis der gleichwertigen Effizienz durch den öffentlichen Träger der Abfallentsorgung 
gewährleitet werden. 
Dieser von den Bundesorganisationen der Kommunalen Spitzenverbände mehrheitlich getragene 
Kompromiss wird in deren Landesverbänden so nicht immer mitgetragen, wie beispielsweise in 
Baden-Württemberg. 
Letztendlich würde diese Kompromissformulierung das Aus für die Wertstoffhöfe der Kommunen 
bedeuten, da ausdrücklich „Haushaltsnähe“ gefordert wird. 
Der Landkreistag Baden-Württemberg führt u.a. auch aus: „Die Abkehr vom Sammlungsbegriff des 
Bundesverwaltungsgerichts dürfte in der künftigen Rechtsprechung mit Aufmerksamkeit notiert 
werden. Es ist nicht auszuschließen, dass infolgedessen gesetzliche Vorschriften, die die 
Entsorgungszuständigkeiten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger konturieren, zukünftig in 
liberalisierender Tendenz ausgelegt werden.“ 
Existierende private Entsorgungssysteme wie das Duale System mit ihrer gelben Tonne könnten 
zudem – so wie es in Berlin erfolgt ist – die Gelbe Tonne in die „Gelbe Tonne plus“ umwandeln 
und wären so formal „effektiver“ als öffentlich-rechtliche Träger. Vor diesem Hintergrund ist eine 
neu einzuführende kommunale Wertstofftonne durch den geforderten Gleichwertigkeitsvergleich 
nicht mehr durchsetzbar. 
Die Berliner Rechtsanwaltkanzlei Gaßner, Groh, Siederer und Kollegen (GGSC), die in der 
Vergangenheit schon fundierte Gutachten zum Primat der Kommunen und der öffentlichen 
Daseinsvorsorge bei der Wertstofferfassung erarbeitet hat, stellen in ihrem aktuellen Rundbrief 
vom 18.10.2011 sogar fest, dass der Kompromiss, wie er sich im jüngsten Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen darstellt, noch mehr zu Lasten der öffentlichen Entsorgungsträger geht als der 
erste Kabinettsentwurf vom März 2011. 
Der GGSC-Rundbrief schließt mit den Worten: 
Die kommunale Hausmüllentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland steht damit vor 
gravierenden strukturellen Einschnitten, gelingt nicht noch ein politisches Gegensteuern im Zuge 
des weiteren Gesetzgebungsverfahrens. 
Der vom Bundestag in 2. und 3. Lesung am 28.10.11 verabschiedete KrWG-Entwurf bedarf aber 
als zustimmungspflichtiges Gesetz auch der Mehrheit der Stimmen im Bundesrat. 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
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gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



 

Bürgereingabe nach § 20a der GO der 
Stadtverordnetenversammlung 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.231  Kassel, 19. Oktober 2011 
 
 
 
Bebauung Henschelgarten 
 
 
Berichterstatter/-in:  
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Eingabeausschuss 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Henschelgarten soll nicht Museumspark mit Museumsneubauten werden. 
 
 

Begründung: 
 
siehe Anlage 
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Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.250  Kassel, 20. Oktober 2011 
 
 
 
Winterdienst 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Eingabeausschuss 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„ § 4a der Winterdienstsatzung der Stadt Kassel betr. Pflichtgemeinschaft wird um eine 
weitere Regelung ergänzt. 
 
Neuer Absatz: 
 
Liegen im Bereich einer Straße gleichzeitig die Pflichtgemeinschaften nach § 4a Absatz 2 
und Absatz 3 der Winterdienstsatzung (Straße mit nur 1 Gehweg und mit mehreren 
hintereinander liegenden Grundstücken), so sind alle beteiligten Grundstückseigentümer 
abwechselnd winterdienstpflichtig. Sie sollen die Winterdienstarbeiten durch schriftliche 
Vereinbarung aufteilen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Siehe Anlage 
 
 
 
 
 
 
 



  



  



  



 



 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.261  Kassel, 7. November 2011 
 
 
 
documenta-Zentrum 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, unter Beteiligung von 
 
documenta-Archiv, 
documenta GmbH 
documanta Forum 
Universität Kunsthochschule Kassel 
Kunsthalle  
Neuer Galerie 
 
die Ergebnisse der bisherigen Diskussion zu einem Handlungsszenario 
zusammenzustellen, das die Institutionalisierung des documenta-Zentrums in Gründung 
ermöglicht. 

 
 

Begründung: 
 
In Erwartung des Ankaufs des Szeemann-Archivs haben die Bemühungen um das documenta-
Zentrums gestockt. 
Da die Entscheidung zum Szeemann-Archiv - leider mit negativem Ergebnis - gefallen ist, ist es an 
der Zeit, die Diskussion und die Konkretisierung des Vorhabens documenta-Zentrum 
voranzubringen.  
Ziel ist es, eine konkrete Abfolge von zu treffenden Einzelentscheidungen und Einigungsschritten 
zu erstellen, die das gemeinsam gesetzte Ziel, der documenta eine entsprechende Repräsentanz 
in der Stadt zu schaffen, möglich machen. 
 
Dieser Fahrplan wird im documenta-Jahr 2012 auch dazu dienen, im Kontext der documenta für 
dieses gemeinsame Projekt Fürsprecher und Förderer zu finden. 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Ruth Fürsch 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz  
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  

 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.267  Kassel, 14. November 2011 
 
 
 
Prüfauftrag zur Gründung einer "Internationalen Schule" 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
Gründung einer „Internationalen Schule“ mit bilingualer Ausrichtung in Kassel unter 
finanzieller Einbeziehung der ansässigen Wirtschaftsunternehmen und mit Unterstützung 
des Landes Hessen realisiert werden kann. 
Zunächst beginnend als Grundschule der Klassen 1-4, in Verzahnung mit bereits 
bestehenden Schulen, kann eine spätere Ausweitung auf die Sekundarstufe I und II erfolgen. 
 
Zur Findung geeigneter Räumlichkeiten soll auch eine Überprüfung leerstehender 
Immobilien, geschlossener oder zu schließender Schulen sowie räumlicher Überkapazitäten 
in bestehenden Schulen vorgenommen werden. 

 
 

Begründung: 
 
Vor dem Hintergrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Region Nordhessen und mit 
zunehmender Internationalisierung der in dieser Region tätigen Wirtschaftsunternehmen, die sich 
verstärkt bemühen, qualifizierte ausländische Mitarbeiter zu finden, ist der Bedarf zur Einrichtung 
einer „Internationalen Schule“ gegeben. Auch deutsche Familien zeigen zunehmend Interesse, 
ihren Kindern diesen Schulbesuch zu ermöglichen. 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Donald Strube 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 
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Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.272  Kassel, 21. November 2011 
 
 
 
Renaturierung Fließgewässer 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, über den Stand der Renaturierung von Fließgewässern 
in der Stadt Kassel zu berichten. Insbesondere ist darzustellen, welche Projekte und 
Maßnahmen in den nächsten Jahren realisiert werden sollen. 

 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Eva Koch 
 
 
 
Anke Bergmann Anja Lipschik 
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD Stellv. Fraktionsvorsitzende B90/Grüne 
 



 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.279  Kassel, 2. November 2011 
 
 
 
Energieeffiziente Sanierung und Einsatz erneuerbarer Energien für städtische 
Liegenschaften 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Wir fordern den Magistrat auf, einen Maßnahmenplan zur energetischen Sanierung der 
städtischen Liegenschaften auf der Grundlage des städtischen Gebäudesanierungs-
programmes vorzulegen. 
Hierbei sollen die Kosten und insbesondere auch die möglichen Energie-
Einsparpotenziale der einzelnen Maßnahmen dargestellt werden. Die Erstellung des 
Konzepts könnte in Kooperation mit Solarcampus an der Universität Kassel erfolgen. Hier 
werden seit 2005 Energieeinsparpotentiale im Gebäudebestand der Universität 
identifiziert und Maßnahmen zu deren Erschließung erarbeitet. 
 
Bei allen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen für städtische Gebäude (Schulen, 
Sporthallen, Verwaltungsgebäude etc.) ist seitens des Hochbauamtes zu prüfen, in 
welcher Form erneuerbare Energien (z. B. Solarwärme, Biomasse) zu Heizzwecken 
und/oder zur Warmwasserversorgung zum Einsatz kommen können. Die Nutzung 
erneuerbarer Energien (in einem Umfang von mindestens 15 %, bezogen auf den 
Endenergiebedarf) soll für all diese Bauvorhaben der Regelfall sein. Sollten nach dem 
Einsatz von Solarkollektoren noch geeignete Dachflächen zur Verfügung stehen, ist zu 
prüfen, inwieweit diese Flächen für den Bau von Photovoltaik-Anlagen genutzt werden 
können. 
Auf die Nutzung erneuerbarer Energien darf nur verzichtet werden, wenn nachvollziehbar 
dokumentiert wird, dass sich über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren unter 
Berücksichtigung von Investitions- und Betriebskosten kein wirtschaftlicher Vorteil 
erzielen lässt. 
Zur Finanzierung der Maßnahmen soll geprüft werden, ob Contracting-Modelle, 
beispielsweise mit den Städtischen Werken, zum Einsatz kommen können. 

 
 

Begründung: 
 
Bei voraussichtlich steigenden Energiepreisen wird die energieeffiziente Sanierung des 
Gebäudealtbestandes in den kommenden Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen. 
Viele effizienzerhöhenden Maßnahmen im Gebäudebereich amortisieren sich inzwischen innerhalb 
weniger Jahre. 
Das wird zur Haushaltskonsolidierung der Stadt beitragen. 
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Eine energetische Sanierung städtischer Liegenschaften hat Vorbildfunktion. Trotz hoher 
Motivation hindert Unsicherheit und mangelnder Wissensstand viele Hauseigentümer am Handeln. 
Eine für die Öffentlichkeit transparent nachvollziehbare, effizienzerhöhende Sanierung öffentlicher 
Gebäude wird andere Hausbesitzer anregen und ermutigen, selbst aktiv zu werden. 
 
Mit Hilfe eines Contracting-Modells zur Finanzierung können Maßnahmen kurzfristig in Angriff 
genommen werden und damit auch die Einsparpotentiale genutzt werden, ohne neue Schulden 
aufzunehmen. 
Ebenso kann dieses Finanzierungsverfahren Vorbild für private Hauseigentümer sein. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Karl Schöberl 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 

 



 

- V -/- 40 - 
Az. 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.283  Kassel, 17. November 2011 
 
 
 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechnung der Gastschulbeiträge und Entgelte für 
die Beschulung von Schülerinnen und Schülern des Landkreises Kassel und der Stadt Kassel 
im Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in 
Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung über die Abrechnung der Gastschulbeiträge und Entgelte für die Beschulung von 
Schülerinnen und Schülern des Landkreises Kassel und der Stadt Kassel im Beruflichen 
Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der 
Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel, in der aus der Anlage 
ersichtlichen Fassung zu und hebt den Beschluss vom 8. Juni 2009 (Vorlage Nr. 101.16.1300) 
auf.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die aufgrund der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 8. Juni 2009 und des Kreistages 
vom 24. September 2009 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde vom Hessischen 
Kultusministerium nicht genehmigt. Die erforderliche Genehmigung wird nur dann erteilt, wenn § 2 Abs. 
1 der Vereinbarung gestrichen wird. In § 2 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung war die 
gleichberechtigte Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus dem Gebiet der Stadt Kassel und dem 
Landkreis Kassel im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten vorgesehen, da beide Schulträger Räume 
und Sachausstattung für die Beschulung bereitstellen. Gegen den Vorrang von Bewerberinnen und 
Bewerbern aus dem Landkreis Kassel vor Konkurrenten aus dem Gebiet dritter Schulträger bestehen 
seitens des Hessischen Kultusministeriums rechtliche Bedenken, die nicht entkräftet werden konnten. 
 
Die vorliegende Neufassung wurde mit dem Landkreis Kassel abgestimmt. Der beanstandete Absatz 
wird ersatzlos gestrichen. 
 
Es ist vorgesehen, dass die Gremien des Landkreises Kassel parallel zur Stadt Kassel gleichlautende 
Beschlüsse fassen. 
 
Der Magistrat der Stadt Kassel hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 14. November 2011 
beschlossen. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Zwischen  
dem Landkreis Kassel,  
vertreten durch den Kreisausschuss, Wilhelmshöher Allee 19a, 34117 Kassel, 
im Folgenden Kreis genannt 
 
und 
der Stadt Kassel, 
vertreten durch den Magistrat, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel, 
im Folgenden Stadt genannt 
 
wird gemäß §§ 140 und 143 Abs. 4 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung 
vom 14.Juni 2005 (GVBl. I S.441), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juni 2011 
(GVBl. I S.267) in Verbindung mit §§ 24 ff des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) und aufgrund der 
Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Kassel vom  
 
und der Stadtverordnetenversammlung vom  
 
folgende 
 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechn ung der Gastschulbeiträge 
und Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen un d Schülern des 
Landkreises Kassel und der Stadt Kassel im Beruflic hen Gymnasium an der 
Elisabeth-Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der 
Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkrei ses Kassel,  
 
geschlossen. 
 

§ 1 
 
Die Stadt Kassel ist Träger des Beruflichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt 
Gesundheit an der Elisabeth-Knipping-Schule. Dieser Schwerpunkt wird in 
Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel, 
geführt. 
 

§ 2 
 
Die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums, Schwerpunkt 
Gesundheit, werden an 2 Tagen je Schulwoche an der Willy-Brandt-Schule und an 3 
Tagen je Schulwoche an der Elisabeth-Knipping-Schule beschult.  
 
 
      § 3 
 
(1) Ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) zahlt der Kreis der Stadt einen 

Gastschulbeitrag je aufgenommener Schülerin und aufgenommenem Schüler 
aus dem Kreis in Höhe von 3/5 des gemäß § 165 HSchG vom Kultusministerium 
festgesetzten Gastschulbeitrages. 

 



(2) Die Stadt zahlt dem Kreis ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) für die 
Beschulung in den Schulräumen des Kreises ein Entgelt in Höhe von 2/5 des 
gemäß § 165 HSchG vom Kultusministerium festgesetzten Gastschulbeitrages je 
aufgenommener Schülerin und aufgenommenem Schüler aus der Stadt. 

 
(3) Für Schülerinnen und Schüler anderer Schulträger erhält die Stadt den vollen 

Gastschulbeitrag und zahlt dem Kreis ein Entgelt gem. § 3 Abs. 2 dieser 
Vereinbarung  

 
(4) Die Gastschulbeiträge gemäß Abs. 1 sowie das Entgelt gemäß Abs. 2 sind 

jeweils bis zum 30.09. des laufenden Jahres für das Vorjahr zu zahlen. Die 
erstmalige Abrechnung erfolgt unmittelbar nach Inkrafttreten der Vereinbarung 
für den Zeitraum 01.08.2009 bis 31.12.2010. 

 
      § 4 
 
(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
 
(2) Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Schuljahresende 

gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
(3) Die Beteiligten verpflichten sich, vor einer Kündigung, die sich auch auf Teile der 

Vereinbarung erstrecken kann, eine einvernehmliche Lösung anzustreben. 
 

§ 5 
 

(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntgabe in Kraft.  

 
(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf gemäß § 26 Abs. 1 KGG i.V.m.  
      § 140 Abs. 3 HSchG der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
Kassel,       Kassel, 
Landkreis Kassel      Stadt Kassel 
- Der Kreisausschuss –     - Der Magistrat - 
 
 
 
Uwe Schmidt       Bertram Hilgen   
Landrat       Oberbürgermeister   
 
 
 
Susanne Selbert      Anne Janz 
Erste Kreisbeigeordnete     Stadträtin 
 
 
 



Synopse 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechn ung der Gastschulbeiträge und Entgelte für 
die Beschulung von Schülerinnen und Schülern des La ndkreises Kassel und der Stadt Kassel im 
Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-Sch ule, Schwerpunkt Gesundheit, in 
Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, Berufliche  Schule des Landkreises Kassel. 
 
Fassung alt Fassung neu 
Einleitung 
Zwischen […] wird gemäß §§ 140 und 143 Abs. 4 
des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung 
vom 14.06.2005 (GVBl. I S. 441), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05.06.2008 in Verbindung mit 
[...] geschlossen. 

 
Zwischen […] wird gemäß §§ 140 und 143 Abs. 4 
des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung 
vom 14.Juni 2005  (GVBl. I S. 441), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. Juni 2011 (GVBl. 
I S. 267) in Verbindung mit […] geschlossen. 

§ 2  
(1) Die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern 
aus dem Kreis und der Stadt in das Berufliche 
Gymnasium, Schwerpunkt Gesundheit an der 
Elisabeth-Knipping-Schule erfolgt gleichberechtigt 
im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Sofern 
nach Berücksichtigung aller geeigneten 
Interessentinnen und Interessenten aus dem 
Kreis und der Stadt noch freie Schulplätze 
verfügbar sind, ist die Stadt Kassel bereit, 
Schülerinnen und Schüler anderer Schulträger 
aufzunehmen. 
 
(2) Die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen 
Gymnasiums, Schwerpunkt Gesundheit, werden 
an 2 Tagen je Schulwoche an der Willy-Brandt-
Schule und an 3 Tagen je Schulwoche an der 
Elisabeth-Knipping-Schule beschult. 

§ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen 
Gymnasiums, Schwerpunkt Gesundheit, werden 
an 2 Tagen je Schulwoche an der Willy-Brandt-
Schule und an 3 Tagen je Schulwoche an der 
Elisabeth-Knipping-Schule beschult. 

§ 3  
(1) Ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) zahlt 
der Kreis der Stadt einen Gastschulbeitrag je 
aufgenommener Schülerin und aufgenommenem 
Schüler aus dem Kreis in Höhe von 3/5 des 
üblichen durch Rechtsverordnung festgelegten 
Gastschulbeitrages. 
 
(2) Die Stadt zahlt dem Kreis ab dem Schuljahr 
2009/10 (01.08.2009) für die Beschulung in den 
Schulräumen des Kreises ein Entgelt in Höhe von 
2/5 des üblichen durch Rechtsverordnung 
festgelegten Gastschulbeitrages je 
aufgenommener Schülerin und aufgenommenem 
Schüler aus der Stadt. 
 
(4) Die Gastschulbeiträge gemäß Abs. 1 sowie 
das Entgelt gemäß Abs. 2 sind jeweils bis zum 
30.09. des laufenden Jahres für das Vorjahr zu 
zahlen. Die erstmalige Abrechnung erfolgt zum 
30.09.2010 für das Schuljahr 2009/10. 

§ 3  
(1) Ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) zahlt 
der Kreis der Stadt einen Gastschulbeitrag je 
aufgenommener Schülerin und aufgenommenem 
Schüler aus dem Kreis in Höhe von 3/5 des 
gemäß § 165 HSchG vom Kultusministerium 
festgesetzten  Gastschulbeitrages. 
 
(2) Die Stadt zahlt dem Kreis ab dem Schuljahr 
2009/10 (01.08.2009) für die Beschulung in den 
Schulräumen des Kreises ein Entgelt in Höhe von 
2/5 des gemäß § 165 HSchG vom 
Kultusministerium festgesetzten  
Gastschulbeitrages je aufgenommener Schülerin 
und aufgenommenem Schüler aus der Stadt. 
 
(4) Die Gastschulbeiträge gemäß Abs. 1 sowie 
das Entgelt gemäß Abs. 2 sind jeweils zum 30.09. 
des laufenden Jahres für das Vorjahr zu zahlen. 
Die erstmalige Abrechnung erfolgt unmittelbar 
nach Inkrafttreten der Vereinbarung für den 
Zeitraum 01.08.2009 bis 31.12.2010.  

 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.284  Kassel, 30. November 2011 
 
 
 
Nutzung Hallenbad Ost 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit der Denkmalschutzbehörde und der 
Wirtschaftsförderung kreativ und unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten 
Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude des ehemaligen Hallenbades Ost aufzuzeigen. 
Gleichzeitig soll ein Konzept entwickelt werden, wie zukünftig auch andere Liegenschaften, 
bei denen bislang u. a. Denkmalschutzauflagen dazu geführt haben, dass eine Nachnutzung 
wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, vor dem Verfall gerettet werden können. 

 
 

Begründung: 
 
Im Spannungsfeld von wirtschaftlichen Nutzungsinteressen, fehlenden Investoren, kleinteiligen 
Besitzverhältnissen und Auflagen des Denkmalschutzes haben oftmals - wie zuletzt beim Reitstall 
im Wesertor oder der Haferkakaofabrik – die Abrissbirne oder der „Zahn der Zeit“ das letzte Wort. 
Dies ist umso bedauerlicher, da gerade im vom Krieg stark zerstörten Kassel der Erhalt von 
Zeugnissen der Baukunst aus der Geschichte die Sicherung eines wichtigen, Identität stiftenden 
kulturellen Erbes der Stadt bedeutet. Bei gefährdeten Beständen gilt es deswegen, langfristig und 
im Vorfeld Nutzungsperspektiven aufzuzeigen, Eigentümer über Förderprogramme und 
Abschreibungsmöglichkeiten zu informieren und Denkmalschutzauflagen zu überdenken bzw. nur 
im Kontext realistischer und finanzierbarer Nutzungsperspektiven für ein Bauwerk zu erteilen. Nur 
so lässt sich wenigstens ein Teil der alten Bausubstanz erhalten. 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.285  Kassel, 30. November 2011 
 
 
 
Attraktivierung Rainer-Dierichs-Platz 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, einen Konzeptvorschlag zur gestalterischen Attraktivierung 
des Rainer-Dierichs-Platzes zu unterbreiten. Dabei ist besonders zu untersuchen, wie durch 
ein für das Gesamtensemble verträgliches und den Platzcharakter unterstreichendes 
Bepflanzungskonzept z.B. mit Kübelpflanzen oder geeigneten Bäumen im Randbereich eine 
Auflockerung der Asphaltfläche erreicht und ggf. durch eine durchdachte Stadtmöblierung 
zusätzliche Aufenthaltsqualität geschaffen werden kann. 

 
 

Begründung: 
 
Der Rainer-Dierichs-Platz vor dem Hauptbahnhof wird von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern 
als trist empfunden. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Vorlage Nr. 101.17.289  Kassel, 13. Dezember 2011 
 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 114 g Abs. 1 HGO für 
das Jahr 2011; - Liste 14/2011 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 114 g Abs. 1 HGO die in der beigefügten 
Liste 14/2011 enthaltene über- und außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung 
 
im Ergebnishaushalt in Höhe von  120.000,00 €. 

 
 

Begründung: 
 
Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 beschlossenen „Richtlinien über 
die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die 
Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 

 bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall 

 unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn  
- nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden müssen 
- Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden  
- Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre auswirken und eine 

dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt 
- ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll  

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag ist auf der Rückseite des 
Einzelantrages begründet. 
 
Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf des 
Ergebnishaushaltes. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 12.12.11 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.295  Kassel, 2. Januar 2012 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/7 "Frankfurter Straße 174" 
(Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt Kassel 
Nr. VIII/7 „Frankfurter Straße 174“ gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) wird zugestimmt. Das 
Bebauungsplanverfahren wird beschleunigt nach § 13a BauGB durchgeführt. Ziel und Zweck 
der Planung ist die Errichtung eines drei- bis viergeschossigen Einzelhandels- und 
Bürogebäudes. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt im Nordwesten durch den 
Töpfenhofweg, im Südwesten durch die Nachbargrenzen zu den Grundstücken Silberbornstraße 
2 A, 2 B und Frankfurter Straße 176, im Südosten durch die Frankfurter Straße und im Osten 
und Nordosten durch die Güterbahnhofstraße.“ 

 
 

Begründung: 
 
Dem Ortsbeirat Niederzwehren wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 7. November 2011 zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 16. November 2011 
und 12. Dezember 2011 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung (Anlage 2), die Festsetzungen durch Text 
(Anlage 3) sowie eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs  
(Anlage 4) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 

















































































 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.298  Kassel, 19. Dezember 2011 
 
 
 
Stellplatzsatzung 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die aktuelle Stellplatzsatzung im Hinblick auf eine mögliche 
Steuerungsfähigkeit der Nutzung der verschiedenen Verkehrsmittel zu überprüfen. Weiterhin 
ist zu überprüfen, ob die Stellplatzsatzung quartiersbezogen überarbeitet werden muss. 
Dabei sind insbesondere die Aspekte Nachnutzung und sozialer Wohnungsbau in den Blick 
zu nehmen. Um eine qualifizierte Evaluierung der vorhandenen Stellplatzsatzung unter 
Beteiligung der Fraktionen zu erreichen, ist im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr eine Anhörung mit Fachleuten durchzuführen. Die Benennung der Fachleute soll 
außer durch den Magistrat von den Fraktionen erfolgen. 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender 

90/Grüne 

 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.302  Kassel, 10. Januar 2012 
 
 
Finanzierbarkeit des Ankaufs von Wohnstadt-Wohnungen durch die GWG 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die GWG - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH  
wird aufgefordert eine Stellungnahme zu möglichem Ankauf, Kosten und Finanzierung  
der zum Verkauf stehenden Wohnungen der Nassauischen Heimstätte / Wohnstadt zu 
erarbeiten und vorzulegen. 
 
Der Magistrat wird beauftragt Gespräche zum Erhalt des Bestandes dieser Wohnungen zu 
führen. 

 

Begründung: 
 
Aus aktuellem Anlass bezieht sich die Kasseler Linke zur notwendigen Bekräftigung auf mehrere 
bereits beschlossene Anträge: 

1. Einem Antrag der Fraktion B90/Grüne  - 101.16.752 –  
„Kauf von Wohnstadtwohnungen: 
 Der Magistrat prüft den Kauf der Wohnungen der Wohnstadt (Wohnungsbestand in 
Kassel) durch die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG)“ 
vom 14.11.2007 wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 17.3.2008 zugestimmt. 

 
2. In derselben Stadtverordnetenversammlung wurde folgenden Absätzen eines Antrags 

„Wohnstadt: Investieren statt verkaufen“ der Fraktion Kasseler Linke  
- 101.16.534 – zugestimmt: 
„Der Magistrat wird beauftragt: 

 gemeinsam mit anderen Kommunen und Kreisen auf die Landesregierung einzuwirken, um 
den Verkauf von Wohnungen der Nassauischen Heimstätte zu verhindern. 

 gemeinsam mit anderen Kommunen und Kreisen auf die Landesregierung 
einzuwirken, die Investitionen in den Wohnungsbestand und das Wohnumfeld 
auf das notwendige Maß zu steigern. 

 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Kai Boeddinghaus 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.304  Kassel, 10. Januar 2012 
 
 
 
Nutzung der Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen unter 
Beachtung notwendigster, wirtschaftlich gerade noch vertretbarer 
verkehrssicherungspflichtiger Erfordernisse in dem bisherigen Zustand zur Nutzung  
freizugeben, bis nach Ablauf von 6 Monaten nach Fertigstellung und Öffnung des 
Kombibades am Auedamm die ersten Erfahrungen mit Besuchern gemacht worden sind. 
Dabei sollte in einer Befragung festgestellt werden, woher die Besucher kommen, wie sich 
das Freizeitverhalten gestaltet und welche Wünsche, Bedarfe und Vorstellungen im 
Zusammenhang mit Freibädern geäußert werden. 
Das Ergebnis der Umfrage ist im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
vorzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
Aufgrund des massiven Rückgangs der Besucherzahlen in den Kasseler Bädern und eines extrem 
hohen städtischen Zuschussbedarfs von über 3 Mio €, sollte geprüft werden, ob der 
Stadtverordnetenbeschluss zur Sanierung der Bäder überhaupt aufrecht erhalten werden kann. Bis 
ein Ergebnis über die Nutzung des Kombibades und der Befragung seiner Besucher vorliegt, sind 
Sanierung bzw. Neubau von Freibädern zurückzustellen. 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
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Vorlage Nr. 101.17.311  Kassel, 13. Januar 2012 
 
 
 
Museumskonzept für die "Grimm-Welten" 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss für Kultur in regelmäßigen Abständen über 
den Planungsstand zur inhaltlichen Gestaltung des neuen Brüder-Grimm-Museums am 
Weinberg zu informieren.  

 
 

Begründung: 
 
Die weit über Kassel hinaus mit großen Erwartungen verbundene Einrichtung der sog. „Grimm-
Welten“ soll Leben und Werk der Brüder Grimm in einer zeitgemäßen und ansprechenden Weise 
vermitteln und das Thema eng mit der Stadt Kassel verbinden. Eine besondere Aufmerksamkeit 
verdient daher das durch Präsentationen in Umrissen vorgestellte Konzept sowie die konkrete 
Auswahl von Objekten. Es erscheint wesentlich, die entsprechenden Planungen zur Vermittlung 
des Themas Grimm im neuen Museum stärker als bisher in die Öffentlichkeit zu tragen.  
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
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Vorlage Nr. 101.17.312  Kassel, 13. Januar 2012 
 
 
 
Grabsteine vom Altstädter Friedhof im Hessischen Landesmuseum 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit der Museumslandschaft Hessen Kassel für 
die weitere denkmalgerechte Unterbringung der seit 1939 in den Kellern des 
Landesmuseums eingelagerten Grabplatten vom Altstädter Friedhof zu sorgen. Die 
Grabplatten sollen mittelfristig eine angemessene, restauratorisch unbedenkliche, aber 
öffentlich zugängliche und eine ihrer ehemaligen Funktion entsprechende Aufstellung 
erfahren.  

 
 

Begründung: 
 
Die hervorragend erhaltenen Grabplatten müssen in der näheren Zukunft umbaubedingt das 
Gebäude verlassen. Diese kulturhistorisch bedeutsamen Zeugnisse sind über Jahrzehnte aus dem 
öffentlichen Bewusstsein verschwunden und müssen in ihrer Bedeutung für die historische 
materielle Kultur- und Sozialgeschichte Kassels wieder wahrnehmbar werden. Eine öffentliche 
Präsentation wäre eine sinnvolle Bereicherung für das Stadtjubiläum 2013.  
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.313  Kassel, 13. Januar 2012 
 
 
 
Glasrelief Kassel des Graphikers und Künstlers Dieter von Andrian 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, die zur Sicherung des von Dieter von Andrian 
geschaffenen und die Stadt Kassel darstellenden Glasreliefs erforderlichen Schritte 
einzuleiten. Das Kunstwerk soll möglichst bald und dauerhaft an einem öffentlichen Ort 
wieder gezeigt werden können. 

 
 

Begründung: 
 
Das fragliche Glasrelief befindet sich seit 1968 in der Unterführung unter dem Vorplatz des 
Hauptbahnhofs, die mit Anlage des Tunnels für die Regiotram-Anbindung der Innenstadt 
geschlossen worden ist. Das Werk des renommierten Graphikers und Plakatkünstlers von Andrian 
hat an diesem Ort immer Besucher und Bewohner Kassels empfangen, ist aber durch die 
Schließung des Fußgängertunnels als Kunstwerk im öffentlichen Raum nicht mehr präsent.  
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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